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Beschluß
zur Änderung des Beschlusses über die Grundsätze der Preispolitik.

Vom 1. Juni 1956

Zur Verbesserung der Arbeit auf dem Gebiete der 
Preise und zur beschleunigten Einführung eines Fest
preissystems gemäß der vom Ministerrat festgelegten 
jährlichen Arbeitspläne wird folgendes beschlossen:

1. Um eine bessere und schnellere Durchführung der 
Arbeit bei der Einführung der Festpreise zu er
reichen, wird eine R e g i e r u n g s k o m m i s s i o n  
f ü r  P r e i s e  gebildet.
Die Regierungskommission für Preise setzt sich
zusammen aus:
dem Minister der Finanzen,
einem Stellvertreter des Vorsitzenden der Staat
lichen Plankommission,
einem Stellvertreter des Ministers für Außenhandel 
und Innerdeutschen Handel,
einem Stellvertreter des Ministers für Handel und 
Versorgung,
dem Minister oder dessen Stellvertreter, welcher 
den Entwurf der zu beschließenden Preisneurege
lung vorlegt,
ferner dem Leiter des Büros der Regierungskom
mission für Preise.
Zum Vorsitzenden dieser Kommission wird der 
Minister der Finanzen bestellt.

2. Die R e g i e r u n g s k o m m i s s i o n  f ü r  P r e i s e  
hat folgende Aufgaben:

a) Der Regierungskommission für Preise obliegt 
die Prüfung und Beschlußfassung aller von den

zuständigen Ministem eingereichten Entwürfe 
von Preisneuregelungen gemäß dem Arbeits
plan, soweit sich der Ministerrat die Beschluß
fassung nicht vorbehält;

b) die Regierungskommission für Preise hat 
alle durch den Ministerrat zu beschließenden 
Preisverordnungen zu prüfen und dem Minister
rat Vorschläge zur Beschlußfassung zu unter
breiten;

c) der Vorsitzende der Regierungskommission für 
Preise berichtet vierteljährlich dem Ministerrat 
über Art, Umfang und Auswirkung der von der 
Regierungskommission beschlossenen Preisneu
regelungen;

d) der Vorsitzende der Regierungskommission für 
Preise ist berechtigt, im Aufträge des Minister
rates zum Zwecke der Durchführung des Ar
beitsplanes für Preisneuregelungen an die be
teiligten Minister Direktiven über Inhalt und 
Termine der Preisneuregelungen zu erteilen.

3. Bei der Regierungskommission für Preise wird ein 
Büro der Regierungskommission gebildet. Der Lei
ter des Büros der Regierungskommission für Preise 
ist verantwortlich für die Anleitung und Kontrolle 
der Durchführung des Arbeitsplanes für Preisneu
regelungen gegenüber allen Ministerien. Der Leiter 
des Büros der Regierungskommission für Preise 
koordiniert die Arbeit aller preisbildenden Organe.


